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Deutscher Kanu-Verband e.V. – Sportpass KANU-SLALOM 
 
Name: _________________ 
 
Vorname: ______________ 
 
Geburtsdatum: _________ 
 
 
Verein: ___________________ 
 
DKV-Reg.Nr.: _____________ 

Ich erkläre, dass ich nur diesen Slalom-Sportpass besitze. Ich erkenne die DKV-
Wettkampfbestimmungen Kanu-Slalom (WB) und die DKV-Antidoping-
Bestimmungen in der jeweils geltenden Form an. Mir ist bekannt, dass ein 
Verstoß gegen die Antidoping-Bestimmungen im ersten Fall mit einer befristeten 
Wettkampfsperre und im Wiederholungsfall mit einer lebenslangen 
Wettkampfsperre geahndet wird. Ich bin mit der elektronischen Speicherung der 
in diesem Pass angegebenen persönlichen Daten, der Verwendung der Daten 
innerhalb des DKV zur Durchführung von Wettkämpfen sowie der 
Veröffentlichung meiner Wettkampfergebnisse einverstanden. 
 
 

 
 
 
__________________________________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der Sorgeberechtigten) 

 
Die gemäß WB vorgeschriebenen Unterlagen für die Beantragung/Verlängerung dieses Sportpasses haben vollständig vorgelegen 
(Einzelheiten/Ausnahmen siehe unten/Rückseite). Der Sportler/die Sportlerin ist Freischwimmer (mindestens Bronze-Abzeichen). 
 

Datum Altersklasse Unterschrift + Stempel LKV 

   

   

   

   

 
 

Vereinswechsel 
Abmelde- 

datum 
Unterschrift 

abgebender Verein 
aufnehmender Verein Anmelde-

datum 
Unterschrift 

aufnehmender Verein 
DKV-

Reg.Nr. 
      

      

 
Sportstrafen 

Datum Veranstaltung Sanktion Unterschrift Jury 
 
 

   

 
 

   

Gemäß DKV-Wettkampfordnung (21.) sind rechtskräftige Geldstrafen größer 100 EUR oder Nicht-Geldstrafen für fünf Jahre in die DKV-Sportpässe einzutragen. 

 
 
Sportpass (WR 1.3.1.1):  
Vorzulegen sind Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer, nur bei Beantragung), Nachweis der sportärztlichen 
Untersuchung (nicht älter als 6 Monate), Nachweis der Doping-Präventionsschulung (Dopingpräventionsschulung 1 für 
Sportler/Sportlerinnen für im Kalenderjahr 13, 14, 15 oder 16 Jahre alt werden, Doping-Präventionsschulung 2 für 
Sportler/Sportlerinnen, die in einem Kalenderjahr 17 Jahre oder älter werden).  
 
 
 


